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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,

die Landesregierung zu ersuchen,

I.  zu berichten,

    1.  ob es bei Förderprojekten des Ministeriums für Soziales und Integration wie
in diesem Fall üblich ist, dass zunächst Projektmittel gewährt werden und
erst anschließend, sogar nach Erstellung eines überschwänglichen Zwischen -
berichts, die Schlüssigkeit und die Angemessenheit der veranschlagten Kos -
tenpunkte sowie ihre Höhe überprüft wird;

    2.  ob seit Bekanntwerden der Vorwürfe gegen Herrn Sonntag, also spätestens
mit dem Schreiben seiner Noch-Schwiegermutter an das Ministerium für
Soziales und Integration Ende Juni 2019, das Ministerium für Soziales und
Integration im Hinblick auf die Prüfung von zu viel gewährten Landesmit-
teln für das Projekt „A-B-C-D-E-Mokratie neu buchstabiert!“ Herrn Sonn-
tag, seine Noch-Ehefrau, die Schwiegermutter oder weitere Beteiligte hierzu
angehört hat, beziehungsweise weshalb das bislang unterblieb;

    3.  ob ihr hätten Zweifel an rein gemeinnützigen Motiven hätten aufkommen
müssen, weil für die Überlassung des Privatkellers von Herrn Sonntag an
Werktagen im Rahmen eines öffentlich als „gemeinnützig“ beworbenen Pro -
jekts Mietkosten in Höhe von 30.000 Euro veranschlagt wurden;

    4.  wie das Verhältnis von Eventtagen bei „im Rahmen von außerschulischen
Jugendbildung“ im Verhältnis zur „Zahl der Projektwoche an Schulen“ (zi-
tiert aus der Antwort zu Ziffer 2 der Drucksache 16/6668) hätte nach den
Förderrichtlinien des Ministeriums für Soziales und Integration sein müssen
und dann tatsächlich war; 

Antrag

der Fraktion der FDP/DVP

und

Stellungnahme

des Ministeriums für Soziales und Integration

Neue Erkenntnisse zur Förderung der 

STIPHTUNG CHRISTOPH SONNTAgGmbH
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    5.  welche einzelnen Leistungen, die mit den Förderbeträgen bezahlt werden
sollten, von Christoph Sonntag beziehungsweise der Stiphtung oder ande-
ren mit der Sache befassten Personen in Rechnung gestellt wurden;

    6.  welche anderen Projekte dieser Zielrichtung in dieser Legislaturperiode
durch das Ministerium für Soziales und Integration gefördert wurden (bitte
auch unter Nennung des Projektpartners, der Projektdauer, der Beteiligung
weiterer staatlicher Behörden wie die Landeszentrale für politische Bil-
dung, der bei der Vergabe des Projekts angewandten Förderrichtlinien, des
Umfangs der Projektkontrolle im Hinblick auf tatsächlich angefallene Kos -
ten und der Zuverlässigkeit des Projektpartners, der entstandenen bezie-
hungsweise laufenden und künftigen Kosten sowie dem Posten im Landes-
haushalt, aus dem diese Mittel gewährt wurden);

    7.  weshalb eine Betreuung dieses Projekts, für deren Förderung sich das Mi-
nisterium für Soziales und Integration zuständig fühlte, nicht auf Personal
aus eigenem Haus gesetzt wurde, sondern stattdessen die Verantwortung
für das Gelingen des Projekts auf die Landeszentrale für die politische Bil-
dung „wegdirigiert“ wurde;

    8.  in welchem Verfahren unter Angabe der involvierten Stellen und Personen
und auch unter Berücksichtigung des zweckgerichteten, sparsamen und
wirtschaftlichen Einsatzes von Steuergeldern die Abwägungsentscheidung
zur Übertragung des Projekts an die Landeszentrale für die politische Bil-
dung getroffen wurde;

    9.  wie sich die dabei der Landeszentrale für politische Bildung zugesproche-
nen 50.000 Euro als Verwaltungskosten errechnen und rechtfertigen lassen;

    10.  über den Umfang, in dem sie die ihr bekannten Erkenntnisse der Staatsan-
waltschaft Stuttgart im Rahmen des dortigen Prüfverfahrens wegen dieses
Projekts aufgefordert und unaufgefordert mitteilt;

    11.  unter Nennung der Firmennamen sämtlicher beteiligter juristischer Perso-
nen, welcher Vorgang hinter dem Satz „Eine weitere mögliche Ungereimt-
heit ergab sich aus der Beauftragung einer Gesellschaft durch die STIPH-
TUNG CHRISTOPH SONNTAgGmbH, hinsichtlich derer eine personelle,
organisatorische und finanzielle Verflechtung im rechtstechnischen Sinne
nicht von vornherein ausgeschlossen war.“ steht (aus der Antwort zu Ziffer 2
der Drucksache 16/6668);

    12.  was es über die Qualität der Kontrollpflichten und die Informationspolitik
gegenüber der Landeszentrale für politische Bildung im Ministerium für
Soziales und Integration aussagt, dass zwar bereits am 8. März 2019 im
Ministerium für Soziales und Integration „die zuständige Fachabteilung
wegen dieser beiden möglichen Ungereimtheiten von einer Fortsetzung des
Projekts“ abgeraten habe, jedoch am 4. April 2019 die Landeszentrale für
politische Bildung eine Tranche in Höhe von 91.000 Euro für das Projekt
überwies und am 9. Juli 2019, also zwei Wochen nach Eingang des Schrei-
bens von der Schwiegermutter von Herrn Sonntag bei Minister Lucha,
rückwirkend die Zuwendungen für das Projekt in Höhe von insgesamt 
259.460 Euro bewilligt wurden;

    13.  welche Person, zum Beispiel Ministerpräsident Kretschmann, oder Perso-
nengruppe der Ordensstelle des Staatsministeriums Herrn Sonntag für den
Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg vorschlug, im Vorfeld des
förmlichen Vorschlags durch das Staatsministerium;
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II. die Landesregierung entsprechend § 36 der Geschäftsordnung zu ersuchen, dass
sämtliche Dokumente, Belege und andere Unterlagen vorgelegt werden, auf die
sich das Ministerium für Soziales und Integration in den Landtagsdrucksachen
16/6668, 16/6671, 16/6675, 16/6686 sowie bei der Beantwortung dieses An-
trags und der bis zum 31. August 2019 im Landtag eingegangenen Parlamenta-
rischen Initiativen zu Fragen der Förderung der STIPHTUNG CHRISTOPH
SONNTAgGmbH und der damit zusammenhängenden Sachverhalte beruft.

16. 08. 2019

Dr. Rülke

und Fraktion

B e g r ü n d u n g

Die Beantwortung der Drucksachen 16/6668, 16/6671, 16/6675, 16/6686 führt zu
Folgefragen beziehungsweise bedingt die Erläuterung etwaiger Widersprüche.

Außerdem erscheint die Vorlage von konkreten Dokumenten an den Landtag un-
umgänglich, damit sich das für die Kontrolle der Exekutive zuständige Parlament
ein eigenes Bild über den Umgang des Ministeriums für Soziales und Integration
mit dem Thema verschaffen kann.

S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 10. September 2019 Nr. 14-0141.5-016/6819 nimmt das Minis -
terium für Soziales und Integration im Einvernehmen mit dem Staatsministerium
zu dem Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen,

I.  zu berichten,

1. ob es bei Förderprojekten des Ministeriums für Soziales und Integration wie in
diesem Fall üblich ist, dass zunächst Projektmittel gewährt werden und erst
anschließend, sogar nach Erstellung eines überschwänglichen Zwischenbe-
richts, die Schlüssigkeit und die Angemessenheit der veranschlagten Kosten-
punkte sowie ihre Höhe überprüft wird;

Das in der Frage dargelegte Verfahren entspricht nicht dem Vorgehen des Minis -
teriums für Soziales und Integration bei der Abwicklung von Förderprojekten,
insbesondere auch nicht dem Verfahren beim Projekt „A-B-C-D-E-Mokratie neu
buchstabiert!“.

Aufgrund der von der zuständigen Fachabteilung mit der Landeszentrale für poli-
tische Bildung am 23. Mai 2018 geschlossenen Vereinbarung oblag zunächst der
Landeszentrale für politische Bildung als Bewilligungsstelle die Gewährung der
Zuwendung und die Prüfung der Mittelverwendung. Die Landeszentrale für poli-
tische Bildung als Bewilligungsstelle handelt bei der Abwicklung des Zuwen-
dungsverfahrens in eigener Verantwortung und nicht als Dienststelle des Ministe-
riums für Soziales und Integration.
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Schlüssigkeit und Angemessenheit der veranschlagten Kosten sowie deren Höhe
wurden auf der Grundlage der der zuständigen Fachabteilung des Ministeriums
für Soziales und Integration vorliegenden Projektskizze der „STIPHTUNG
CHRISTOPH SONNTAgGmbH“ vor Abschluss der Vereinbarung mit der Lan-
deszentrale für politische Bildung im gebotenen Umfang geprüft. 

2. ob seit Bekanntwerden der Vorwürfe gegen Herrn Sonntag, also spätestens mit
dem Schreiben seiner Noch-Schwiegermutter an das Ministerium für Soziales
und Integration Ende Juni 2019, das Ministerium für Soziales und Integration
im Hinblick auf die Prüfung von zu viel gewährten Landesmitteln für das Pro-
jekt „A-B-C-D-E-Mokratie neu buchstabiert!“ Herrn Sonntag, seine Noch-
Ehefrau, die Schwiegermutter oder weitere Beteiligte hierzu angehört hat, be-
ziehungsweise weshalb das bislang unterblieb;

Die in der Frage genannten Personen wurden vom Ministerium für Soziales und
Integration nicht förmlich angehört. 

Nach § 13 Abs. 1 Nr. 1 des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes (LVwVfG) Ba-
den-Württemberg sind im Antragsverfahren Beteiligte grundsätzlich nur der An-
tragsteller und Antragsgegner. Eine Anhörung darf grundsätzlich nur durch den
Antragsgegner, d. h. durch die Behörde erfolgen, bei der der Antrag gestellt wor-
den ist. 

Aufgrund der von der zuständigen Fachabteilung mit der Landeszentrale für poli-
tische Bildung am 23. Mai 2018 geschlossen Vereinbarung war die Landeszen -
trale für politische Bildung Bewilligungsstelle und damit „Antragsgegner“ i. S. v.
§ 13 Abs. 1 Nr. 1 LVwVfG. Der für die Förderung maßgebliche Förderantrag wur-
de deshalb von der „STIPHTUNG CHRISTOPH SONNTAgGmbH“ für das Pro-
jekt „A-B-C-D-E-Mokratie neu buchstabiert!“ am 8. Juni 2018 bei der Landes-
zentrale für politische Bildung gestellt.

3. ob ihr hätten Zweifel an rein gemeinnützigen Motiven hätten aufkommen müs-
sen, weil für die Überlassung des Privatkellers von Herrn Sonntag an Werk -
tagen im Rahmen eines öffentlich als „gemeinnützig“ beworbenen Projekts
Mietkosten in Höhe von 30.000 Euro veranschlagt wurden;

Ob und inwieweit etwa durch die Umsetzung des Projekts gegen gemeinnützige
Motive verstoßen wurde (§ 51 ff. der Abgabenordnung), entscheidet ausschließ-
lich das zuständige Finanzamt.

4. wie das Verhältnis von Eventtagen bei „im Rahmen von außerschulischen Ju-
gendbildung“ im Verhältnis zur „Zahl der Projektwoche an Schulen“ (zitiert
aus der Antwort zu Ziffer 2 der Drucksache 16/6668) hätte nach den Förder-
richtlinien des Ministeriums für Soziales und Integration sein müssen und dann
tatsächlich war; 

Die Landeszentrale für politische Bildung teilt hierzu mit:

Hinsichtlich des Verhältnisses von Eventtagen zu Projektwochen gab es vonseiten
des Ministeriums für Soziales und Integration keine (numerischen)1 Vorgaben.
Insgesamt fanden im Projekt zehn Demokratiewochen mit Schulen und 19 Event-
tage im Rahmen der außerschulischen Jugendbildung statt; hieraus ergibt sich ein
Verhältnis von 1 zu 1,9. 

Die zehn Demokratiewochen mit Schulen umfassten insgesamt 38 Einzeltage.
Setzt man die Anzahl der 38 Einzeltage mit Schulen ins Verhältnis zu den 19 Ein-
zeltagen im Rahmen der außerschulischen Bildung, so ergibt sich ein Verhältnis
von 2 zu 1.

_____________________________________

1  Ergänzung durch das Ministerium für Soziales und Integration
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Das Ministerium für Soziales und Integration stellt hierzu fest:

Das Ministerium für Soziales und Integration hat keine speziellen Verwaltungs-
vorschriften erlassen, die Vorgaben für das Verhältnis von Eventtagen im Rah-
men der außerschulischen Jugendbildung und die Zahl der Projektwochen an
Schulen vorsieht. Auf die Ausführungen in der Antwort zu Ziffer 1 der Drucksa-
che 16/6668 wird verwiesen.

Nach der vertraglichen Vereinbarung des Ministeriums für Soziales und Integra -
tion mit der Landeszentrale für politische Bildung vom 23. Mai 2018 „sollen in
Jugendverbänden organisierte Jugendliche [durch das Projekt] angesprochen wer-
den.“ Voraussetzung war also, dass die Maßnahmen weit überwiegend im Bereich
der außerschulischen Jugendbildung stattfinden.

Das Verhältnis von der Zahl der Projekttage an Schulen zu den Eventtagen im
Rahmen der außerschulischen Jugendbildung (2 zu 1) entspricht nicht der zitier-
ten vertraglichen Vereinbarung des Ministeriums für Soziales und Integration mit
der Landeszentrale für politische Bildung. 

5. welche einzelnen Leistungen, die mit den Förderbeträgen bezahlt werden soll-
ten, von Christoph Sonntag beziehungsweise der Stiphtung oder anderen mit
der Sache befassten Personen in Rechnung gestellt wurden;

Die Landeszentrale für politische Bildung teilt hierzu mit:

Im Rahmen des Masterplans Jugend wurde die „STIPHTUNG CHRISTOPH
SONNTAgGmbH“ mit der Durchführung des Projekts „A-B-C-D-E-Mokratie
neu buchstabiert!“ beauftragt. Für die Durchführung des Projekts hat das Ministe-
rium für Soziales und Integration einen Rahmen von 350.000 Euro zur Verfügung
gestellt. Diesen Betrag hat das Ministerium der Landeszentrale für politische
 Bildung (LpB) am 7. Juni 2018 überwiesen. Hiervon hat die LpB drei Raten in
Höhe von insgesamt 211.000 Euro an die „STIPHTUNG CHRISTOPH SONN-
TAgGmbH ausbezahlt. 

Die für die Durchführung des Projekts „A-B-C-D-E-Mokratie neu buchstabiert!“
benötigten Leistungen wurden von der STIPHTUNG CHRISTOPH SONN-
TAgGmbH in Auftrag gegeben, mit den Leistungserbringern abgerechnet und an
diese ausbezahlt. Die STIPHTUNG CHRISTOPH SONNTAgGmbH“ hat am 
23. Juli 2019 den Verwendungsnachweis für die im Zuge des Projektes abgerech-
neten Leistungen eingereicht. Hierbei handelt es sich insbesondere um projektbe-
zogene Leistungen, die erbracht wurden 

•   für die pädagogische Planung und Umsetzung,

•   für die technische Leitung und Umsetzung, 

•   für die organisatorische Leitung und Umsetzung.

6. welche anderen Projekte dieser Zielrichtung in dieser Legislaturperiode durch
das Ministerium für Soziales und Integration gefördert wurden (bitte auch un-
ter Nennung des Projektpartners, der Projektdauer, der Beteiligung weiterer
staatlicher Behörden wie die Landeszentrale für politische Bildung, der bei der
Vergabe des Projekts angewandten Förderrichtlinien, des Umfangs der Pro-
jektkontrolle im Hinblick auf tatsächlich angefallene Kosten und der Zuverläs-
sigkeit des Projektpartners, der entstandenen beziehungsweise laufenden und
künftigen Kosten sowie dem Posten im Landeshaushalt, aus dem diese Mittel
gewährt wurden);

Zur Beantwortung wird auf die Anlage verwiesen. 
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7. weshalb eine Betreuung dieses Projekts, für deren Förderung sich das Ministe-
rium für Soziales und Integration zuständig fühlte, nicht auf Personal aus eige-
nem Haus gesetzt wurde, sondern stattdessen die Verantwortung für das Gelin-
gen des Projekts auf die Landeszentrale für die politische Bildung „wegdiri-
giert“ wurde;

Das Ministerium für Soziales und Integration überträgt die Durchführung und Ab-
wicklung von Projektförderungen vielfach auf andere Stellen. Die langjährige Er-
fahrung der Landeszentrale für politische Bildung in den Bereichen Demokratie-
lernen und Beteiligung schien dem Ministerium für Soziales und Integration für
den Programmerfolg von entscheidender Bedeutung.

8. in welchem Verfahren unter Angabe der involvierten Stellen und Personen und
auch unter Berücksichtigung des zweckgerichteten, sparsamen und wirtschaft-
lichen Einsatzes von Steuergeldern die Abwägungsentscheidung zur Übertra-
gung des Projekts an die Landeszentrale für die politische Bildung getroffen
wurde;

Das Verfahren entspricht dem üblichen Vorgehen: Das Fachreferat schlug mit
Vermerk vor, das Projekt gemeinsam mit der Landeszentrale für politische Bil-
dung innerhalb eines Jahres umzusetzen und hierfür maximal 350.000 Euro vor-
zusehen, die aus Restmitteln entnommen werden konnten. Das Gebot der Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit wurde in die Prüfung einbezogen. Der Vermerk
wurde über das Haushaltsreferat, die Abteilungsleitung, die Zentralstelle und den
Ministerialdirektor an den Minister ausgefertigt. Der Minister hat den Vorschlag
gebilligt.

9. wie sich die dabei der Landeszentrale für politische Bildung zugesprochenen
50.000 Euro als Verwaltungskosten errechnen und rechtfertigen lassen;

Die Landeszentrale für politische Bildung teilt hierzu mit:

Gemäß der Vereinbarung zwischen dem Ministerium für Soziales und Integration
und der Landeszentrale für politische Bildung vom 23. Mai 2018 hat die Landes-
zentrale für politische Bildung in dem Projekt folgende Aufgaben übernommen: 

•   die Unterstützung der Projektdurchführung und die Beratung der STIPHTUNG
CHRISTOPH SONNTAgGmbH, 

•   die Zuwendung der erforderlichen Mittel, 

•   die Prüfung der Mittelverwendung. 

Für den hierfür entstehenden Personal- und Verwaltungsaufwand hat das Ministe-
rium für Soziales und Integration der Landeszentrale für politische Bildung einen
Rahmen von 50.000 Euro zur Verfügung gestellt. 

Die Landeszentrale für politische Bildung hat für die Projektunterstützung und 
-betreuung befristet für die Dauer des Projekts einen Projektmitarbeiter mit einem
Beschäftigungsumfang von 75 Prozent in Entgeltgruppe E 11 eingestellt. Die tat -
sächlichen projektbezogenen Personalausgaben für diesen Projektmitarbeiter be-
laufen sich auf 30.000 Euro.

10. über den Umfang, in dem sie die ihr bekannten Erkenntnisse der Staatsan-
waltschaft Stuttgart im Rahmen des dortigen Prüfverfahrens wegen dieses
Projekts aufgefordert und unaufgefordert mitteilt;

Im erforderlichen Umfang. 
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11. unter Nennung der Firmennamen sämtlicher beteiligter juristischer Personen,
welcher Vorgang hinter dem Satz „Eine weitere mögliche Ungereimtheit er-
gab sich aus der Beauftragung einer Gesellschaft durch die STIPHTUNG
CHRISTOPH SONNTAgGmbH, hinsichtlich derer eine personelle, organisa-
torische und finanzielle Verflechtung im rechtstechnischen Sinne nicht von
vornherein ausgeschlossen war.“ steht (aus der Antwort zu Ziffer 2 der
Drucksache 16/6668);

Mit der von der Landeszentrale für politische Bildung am 6. März 2019 übersand-
ten Ausgabenübersicht wurde dem Ministerium für Soziales und Integration be-
kannt, dass die „Fajada UG“, deren alleinige Geschäftsführerin Elisabeth Sonntag
ist, mit Teilen der Projektabwicklung beauftragt wurde.

12. was es über die Qualität der Kontrollpflichten und die Informationspolitik ge-
genüber der Landeszentrale für politische Bildung im Ministerium für Sozia-
les und Integration aussagt, dass zwar bereits am 8. März 2019 im Ministe -
rium für Soziales und Integration „die zuständige Fachabteilung wegen die-
ser beiden möglichen Ungereimtheiten von einer Fortsetzung des Projekts“
abgeraten habe, jedoch am 4. April 2019 die Landeszentrale für politische
Bildung eine Tranche in Höhe von 91.000 Euro für das Projekt überwies und
am 9. Juli 2019, also zwei Wochen nach Eingang des Schreibens von der
Schwiegermutter von Herrn Sonntag bei Minister Lucha, rückwirkend die Zu-
wendungen für das Projekt in Höhe von insgesamt 259.460 Euro bewilligt
wurden;

Die Landeszentrale für politische Bildung als Bewilligungsstelle handelt bei der
Abwicklung des Zuwendungsverfahrens in eigener Verantwortung und nicht als
Dienststelle des Ministeriums für Soziales und Integration.

Wie in der Antwort zu Ziffer 2, Drucksache 16/6668, dargelegt, hat die Landes-
zentrale für politische Bildung am 8. Februar 2019 einen Verlängerungsantrag
nebst Zwischenbericht eingereicht sowie am 6. März 2019 auf Anforderung der
zuständigen Fachabteilung eine Ausgabenübersicht einschließlich einer Auflis -
tung der bereits durchgeführten Demokratie-Eventtage und der an Schulen durch-
geführten Demokratiewochen übersandt. Die Annahme möglicher Ungereimthei-
ten durch das Ministerium für Soziales und Integration erfolgte auf der Grundlage
dieser Unterlagen und wurde zunächst hausintern geprüft. Bei der Mittelauszah-
lung vom 4. April 2019 war diese Prüfung noch nicht abgeschlossen. 

Zum Zeitpunkt der Bewilligung am 9. Juli 2019 war der Landeszentrale für politi-
sche Bildung bekannt, dass hinsichtlich der Beauftragung einer Gesellschaft
durch die „STIPHTUNG CHRISTOPH SONNTAgGmbH“ zur Abwicklung des
Projekts „A-B-C-D-E-Mokratie neu buchstabiert!“ eine personelle, organisatori-
sche und finanzielle Verflechtung im rechtstechnischen Sinne nicht von vornher-
ein auszuschließen war. 

13. welche Person, zum Beispiel Ministerpräsident Kretschmann, oder Personen-
gruppe der Ordensstelle des Staatsministeriums Herrn Sonntag für den Ver-
dienstorden des Landes Baden-Württemberg vorschlug, im Vorfeld des förmli-
chen Vorschlags durch das Staatsministerium;

Das Staatsministerium teilt hierzu mit: 

In Ehrungsangelegenheiten gilt generell bei Bund und Ländern entsprechend dem
Grundsatz der Vertraulichkeit, dass weder der Anregende noch der Vorschlagen-
de genannt werden.
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II. die Landesregierung entsprechend § 36 der Geschäftsordnung zu ersuchen,
dass sämtliche Dokumente, Belege und andere Unterlagen vorgelegt werden,
auf die sich das Ministerium für Soziales und Integration in den Landtags-
drucksachen 16/6668, 16/6671, 16/6675, 16/6686 sowie bei der Beantwortung
dieses Antrags und der bis zum 31. August 2019 im Landtag eingegangenen
Parlamentarischen Initiativen zu Fragen der Förderung der STIPHTUNG
CHRISTOPH SONNTAgGmbH und der damit zusammenhängenden Sachver-
halte beruft.

Es wird auf die Antwort zu Ziffer 2 der Drucksache 16/6668 verwiesen.

Lucha

Minister für Soziales
und Integration
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